
AGB (Stand.22.02.2026) 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für alle Leistungen und 
Angebote der 
TauFit e.K., Inhaber: Marcel Kröner, Bad 
Mergentheimer Straße 38, 97999 Igersheim 
– nachfolgend „Studio“ genannt –. 
(2) Die AGB gelten ergänzend zum jeweiligen 
Mitgliedsvertrag. 
Bei Widersprüchen haben die Regelungen des 
Mitgliedsvertrages Vorrang. 

 
§ 2 Leistungen des Studios 
(1) Das Studio bietet gesundheitsorientiertes 
Kraft- und Fitnesstraining, Kurse sowie Reha- 
und Präventionsangebote an. 
(2) Art, Umfang und Zeiten der Leistungen 
ergeben sich aus dem Mitgliedsvertrag, dem 
aktuellen Kurs- und Trainingsplan sowie aus 
Aushängen und Informationen im Studio. 
(3) Ein Anspruch auf Nutzung bestimmter 
Geräte, Trainingsbereiche oder auf bestimmte 
Trainer besteht nicht. 

 
§ 3 Nutzung der Studioeinrichtungen 
(1) Die Nutzung der Einrichtungen ist 
ausschließlich im Rahmen der vertraglich 
vereinbarten Mitgliedschaft zulässig. 
(2) Der Zutritt zum Studio ist nur mit der 
persönlichen Chipkarte bzw. dem 
Transponder gestattet. 
Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig. 
(3) Das Studio ist berechtigt, bei Verstößen 
gegen Vertrag, Hausordnung oder AGB den 
Zutritt zeitweise oder dauerhaft zu untersagen. 

 
§ 4 Betreute und unbetreute 
Trainingszeiten 
(1) Das Studio verfügt über betreute Zeiten 
mit anwesendem Fachpersonal. 
(2) Das Training ist auch außerhalb der 
betreuten Zeiten zulässig und erfolgt in diesen 
Zeiten in eigener Verantwortung des 
Mitglieds. 

 
§ 5 Pflichten der Mitglieder 
(1) Mitglieder haben sich an die Hausordnung 
zu halten und auf andere Personen Rücksicht 
zu nehmen. 
(2) Den Weisungen des Personals ist Folge zu 
leisten. 
(3) Trainingsgeräte sind pfleglich zu 
behandeln. 

 
§ 6 Kurse, Reha-Sport und 
Präventionsangebote 
(1) Kurs-, Reha- und Präventionsangebote 
finden teilweise parallel zum regulären 
Trainingsbetrieb statt. 
(2) Eine Teilnahme ist nur bei entsprechender 
Berechtigung und Anmeldung möglich. 
(3) Änderungen oder Ausfälle von Kursen 
berechtigen nicht zu einer Minderung des 
Mitgliedsbeitrags, sofern die Gesamtleistung 
des Studios nicht erheblich beeinträchtigt ist. 

 
§ 7 Beiträge und Zahlungsverzug 
(1) Die vereinbarten Mitgliedsbeiträge sind 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des 
Studios zu entrichten. 
(2) Bei Zahlungsverzug gelten die Regelungen 
des Mitgliedsvertrags. 

 
§ 8 Haftung 
(1) Das Studio haftet unbeschränkt bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet das 
Studio nur bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten und begrenzt auf den 
vorhersehbaren, typischen Schaden. 
(3) Eine Haftung für selbstverschuldete 
Unfälle, unsachgemäße Nutzung der Geräte 
oder Nichtbeachtung von Anweisungen ist 
ausgeschlossen. 

 
§ 9 Wertgegenstände 

Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände 
oder Geld übernimmt das Studio keine 
Haftung, es sei denn, der Schaden beruht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 
§ 10 Videoüberwachung 
(1) In öffentlich zugänglichen Bereichen des 
Studios findet eine Videoüberwachung statt. 
(2) Zweck, Umfang und Speicherdauer 
ergeben sich aus der Datenschutzerklärung des 
Studios. 

 
§ 11 Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt gemäß der geltenden 
Datenschutzgesetze. 
Einzelheiten sind in der Datenschutzerklärung 
des Studios geregelt. 

 
§ 12 Änderungen der Leistungen 
(1) Das Studio ist berechtigt, Trainings- und 
Kursangebote, Öffnungszeiten oder 
organisatorische Abläufe anzupassen, sofern 
dadurch der Vertragszweck nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird. 
(2) Wesentliche Änderungen werden den 
Mitgliedern rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
§ 13 Hausordnung 
Die jeweils gültige Hausordnung ist 
Bestandteil dieser AGB. 
Mit Betreten des Studios erkennt das Mitglied 
die Hausordnung an. 

 
§ 14 Schlussbestimmungen 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
unberührt. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
Hausordnung (Stand 22.02.2026) 

Diese Hausordnung dient der Sicherheit, 
Ordnung, Hygiene sowie dem respektvollen 
Miteinander aller Mitglieder, 
Kursteilnehmenden, Besucher und 
Mitarbeitenden im Studio TauFit e.K.. 
Mit Betreten der Räumlichkeiten erkennt jede 
Person diese Hausordnung als verbindlich an. 

1. Allgemeines Verhalten und Hausrecht 
(1) Alle Personen haben sich im Studio 
rücksichtsvoll, respektvoll und 
sicherheitsbewusst zu verhalten. 
(2) Den Weisungen des Personals ist jederzeit 
Folge zu leisten, insbesondere während der 
betreuten Zeiten. 
(3) Das Studio übt das Hausrecht aus. Bei 
Verstößen gegen diese Hausordnung oder bei 
störendem bzw. sicherheitsgefährdendem 
Verhalten können Maßnahmen bis hin zum 
Hausverbot ausgesprochen werden.

 
2. Zutritt 
(1) Der Zutritt zum Studio ist ausschließlich 
mit der persönlichen Chipkarte bzw. dem 
Transponder gestattet. 
(2) Die Chipkarte / der Transponder ist nicht 
übertragbar. Eine Weitergabe an Dritte ist 
untersagt. 
(3) Bei Verlust ist das Studio unverzüglich zu 
informieren. Es gelten die Regelungen des 
Mitgliedsvertrags. 

 
3. Verhalten im Trainingsbereich und 
Gerätenutzung 
(1) Trainingsgeräte dürfen nur entsprechend 
ihrer Bestimmung und – sofern vorgesehen – 
nach Einweisung genutzt werden. 
(2) Die Trainingsgeräte sind pfleglich zu 
behandeln und nach Benutzung gereinigt 
sowie wieder in den Ausgangszustand zu 
versetzen. 
(3) Geräte dürfen nicht reserviert oder über 
mehrere Trainingseinheiten hinweg blockiert 
werden. 

(4) Gewichte, Zubehör und Kleingeräte sind 
nach Gebrauch ordnungsgemäß 
zurückzuräumen. 

 
4.  Hygiene und Kleidung 
(1) Es ist saubere und angemessene 
Sportkleidung zu tragen. 
Training mit freiem Oberkörper ist nicht 
gestattet. 
(2) Auf den Trainingsflächen sind keine 
Straßenschuhe erlaubt. Es sind saubere 
Sportschuhe zu verwenden. 
(3) Bei der Nutzung von Trainingsgeräten 
besteht Handtuchpflicht. Ein ausreichend 
großes Handtuch ist auf die Kontaktflächen zu 
legen. 

 
5. Getränke / Glasflaschen 
(1) Getränke sind im Studio grundsätzlich 
erlaubt. 
(2) Glasflaschen sind aus Sicherheitsgründen 
im Sanitärbereich sowie auf der 
Trainingsfläche verboten. 
(3) Glasflaschen dürfen ausschließlich in den 
dafür vorgesehenen Bereichen außerhalb der 
genannten Zonen verwendet werden. 

 
6. Umkleiden, Duschen und Spinde 
(1) Die Umkleide- und Sanitärbereiche sind 
sauber und pfleglich zu behandeln. 
(2) Die zur Verfügung gestellten Spinde dürfen 
ausschließlich während der Anwesenheit im 
Studio genutzt werden. 
(3) TauFit e.K. ist berechtigt, über die 
Anwesenheitszeit hinaus belegte Spinde zu 
öffnen, insbesondere aus Sicherheits-, 
Hygiene- oder Ordnungsgründen. 
(4) Spinde sind sauber und vollständig geräumt 
zu hinterlassen. 
Ein Reservieren von Spinden oder das 
Zurücklassen von Gegenständen zwischen 
zwei Trainingsbesuchen ist nicht gestattet. 
(5) Aus hygienischen Gründen wird das 
Tragen von Badeschuhen empfohlen. 
Die Umkleidebereiche sind nach dem 
Duschen nur abgetrocknet zu betreten. 
(6) Das Färben von Haaren, Rasieren oder 
Enthaaren ist im Nassbereich sowie im 
gesamten Studio untersagt. 

 
7. Rauchen, Alkohol und Drogen 
(1) Das Rauchen ist im gesamten Studio 
untersagt. 
(2) Der Konsum von Alkohol oder illegalen 
Drogen ist verboten. 
Personen unter entsprechendem Einfluss kann 
der Zutritt verweigert werden. 

 
8. Videoüberwachung 
In ausgewählten, öffentlich zugänglichen 
Bereichen des Studios findet eine 
Videoüberwachung statt. 
Details ergeben sich aus den AGB sowie der 
Datenschutzerklärung des Studios. 

 
9. Parkplätze und Rücksichtnahme 
(1) Kundenparkplätze dürfen ausschließlich 
während der Anwesenheit im Studio genutzt 
werden. 
(2) Es ist auf Anwohner und Nachbarn 
Rücksicht zu nehmen. 
Einfahrten, Zufahrten und Rettungswege 
dürfen nicht zugeparkt werden. 

 
10. Inkrafttreten 
Diese Hausordnung tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
Änderungen bleiben vorbehalten und werden 
im Studio bekannt gemacht. 
 


